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Beilage zur Karlsruher Zeitung Rr . 187 .

Mittwoch , den 22 . Juli 1840 .

Baden .
Gräiizvertrag zwischen Frankreich und Baden , enthalten im Regie¬

rungsblatt für 1840 , Nr . 19 : Seine Majestät der König der Franzosen und
Seine königliche Hoheit der Großhcrzog von Baden , von dem gleichen Wunsche
beseelt , den Vollzug des § . 5 . des Artikels 3 des pariser Friedens vom 30 . Mai
1814 und des § . 2 . des Artikels 1 des pariser Friedens vom 20 . November
1815 , die sich auf die Hoheitsgränze zwischen Frankreich und dem Großherzog -
thum Baden und auf die Festsetzung des Eigenthums der Rheininseln beziehen ,
auf bleibende Weise zu ordnen , auch in der Absicht , den Schwierigkeiten vorzu -
beugen , zu denen die fortwährenden Veränderungen des Strombettes und die
Lage des Thalweges rücksichtlich der Ausübung der Hoheits - , so wie der Eigen¬
thumsrechte zwischen den Gemeinden eines jeden Staates Anlaß geben könnten ,
und überzeugt von der Nothwendigkeit , durch eine neue Uebereinkunft jene zu
ersetzen , welche zu demselben Zweck am 30 . Januar 182 " abgeschlossen worden
ist , haben zu diesem Behufe zu Ihren Bevollmächtigten ernannt , nämlich :
Seine Majestät der König der Franzosen den Herrn Ludwig Adolph Aime Fou¬
rier von Bacourt , Offizier des königlichen Ordens der Ehrenlegion , Ritter des
königlich spanischen Ordens Karls IH . , Komthur des königlich portugiesischen
Ordens der Empfänglich , Höchstihren ausserordentlichen Gesandten und bevoll¬
mächtigten Minister bei den Vereinigten Staaten von Amerika ; an die Stelle
des Herrn Amand Karl Grafen Gnilleminot , Pairs von Frankreich , General -
ltentenants der königlichen Heere , Großkrenz des königlichen Ordens der Ehren¬
legion , des großherzoglich badischen Ordens der Treue rc . rc . Höchstihrcs frü¬
her » — erst kürzlich mit Tod abgegangenen — Bevollmächtigten ; und Seine
königliche Hoheir der Großherzog von Baden : den Herrn Friedrich Karl Lan -
doltn Freiherr » von Blittersdorff , Höchstihren Staatsministcr des Hauses und
der auswärtigen Angelegenheiten , Großkreuz des großherzoglichen Ordens vom
Zähringer Löwen , des kaiserlich österreichischen Leopoldordens , des königlich
bayerischen Ordens der Krone , des kurfürstlich hessischen Ordens vom goldenen
Löwen und des großherzoglich hessischen Ludwigsordens ; welche nach Auswechs¬
lung ihrer in guter und richtiger Form befundenen Vollmachten über folgende
Arlikel ubereingekominen sind : Art . 1 . Die Gränze zwischen Frankreich und dem
Großherzogthum Baden besteht aus zweierlei Gränzlinien ; die eine ist bestimmt ,
vorbehaltlich der in gegenwärtiger Uebereinkunft festgesetzten Ausnahmen , die
Hoheitsrechte beider Sraaten zu scheiden , und wird durch den Thalweg des
Rheins bezeichnet ; die andere hat den Zweck , nach den unten folgenden An¬
ordnungen die Eigenthumsrcchte über die Inseln und Verlandungen des Rheins
zn scheiden , und ist durch eine Reihe zusammenhängender , in ihrer Lage un¬
veränderlicher Linien gebildet . Art . 2 . Der Thalweg des Rheins ist der für die
Thalschifffahrt bei uiederm Wasserstande geeignetste Weg . Im Fall einer Be¬
anstandung hinsichtlich zweier Slromarme kann derjenige , welcher längs derAre
seines besondern Thalwegs die geringste Tiefe darbictet , nicht als der Arm des
Strvmthalwegs angesehen werden . Are des Thalwcgs nennt man diejenige
Linie seines Laufes , welche durch die ununterbrochene Reihenfolge der tiefsten
Sondirungen bestimmt wird . Art . 3 . Die Lage des Thalwegs wird jedes Jahr
gegen den Monat Oktober , zur gewöhnlichen Zeit des nieder » Wasserstandes ,
untersucht , wenn nicht beide Regierungen im gemeinschaftlichen Einverständniß
diese Untersuchung ausnahmsweise verschieben . Diese Untersuchung wird durch
besondere Kommissaricn unter Mitwirkung verpflichteter Steuerleute vorgenom¬
men , in Gegenwart von Staats - und Gemeindebeamten , von Angestellten des
Brücken - und Straßenbaues , des Forstwesens und anderen Personen , welche
jede Regierung beizuziehen für gut findet . Die Lage des Thalwegarmes wird
längs seiner User durch Inschriften bezeichnet werden , die das Jahr der Unter¬
suchung angeben und an Pfosten , Bäumen oder andern feststehenden Gegen¬
ständen anzubringen sind . Art . 4 . Die Are des Thalwegs , dessen Lage unter¬
sucht , und durch ein doppelt auSzufcrtigendes Protokoll nebst beigefügter Hand¬
karte anerkannt worden ist , bildet bis zur nächstfolgenden Untersuchung die
Hoheitsgränze zwischen beiden Staaten ohne Rücksicht auf die Veränderungen ,
welche vor diesem Zeitpunkte in der Lage des wirklichen Thalwcgs eintreten
können . Diese konventionelle Gränze bestimmt die Anwendung der Zivil - und
Kriminalgesctze , so wie die Ausübung aller Zweige der öffentlichen Verwaltung .
Beide Regierungen kommen überein , sich später über den gegenseitigen Vollzug
der bürgerlichen Verträge und Rechtssprüche , über die Verfolgung der an der
Gränze vorfallenden Vergehen und über die Polizei hinsichtlich der im folgen¬
den Artikel erwähnten Berechtigungen gemeinschaftlich zu verständigen . Art . 5 . Die
Jagd -, Fischerei - nnd Goldwaschereirechte werden von dem Domänenfiskus , von den
Gemeinden , den öffentlichen Anstalten oder den Privaten eines jeden Staates
bis an die feste Gränze der Gemeindsgemarkungcn , ohne alle Rücksicht auf die
Lage der Hoheitsgränze ansgeübt . Das Gleiche gilt hinsichtlich der Waid - und
Uebertriebsrechte da , wo solche in Uebung erhalten worden sind . Das Epaven -
recht *) erstreckt sich beiderseits bis an die Hoheitsgränze . Art . 6 . Die Besitzun¬
gen , welche dem Domäncnfiskns , den Ufergemeinden nnd den öffentlichen An¬
stalten Frankreichs und jenen des Großherzogthums Bade » gehören , sind durch
eine Reihe von Linien , welche mit dem Namen „ Eigenthnms -" oder „ Bann -
gränze " bezeichnet wird , von einander getrennt . Privatbcsttzungcn allein dür¬
fen von der Banngränzc durchschnitten werden . Art . 7 . Das Eigenthnm der
Anschwemmungen und das der Inseln und Verlandungen , die sich im Bette des
Rheins bilden , gehört in Gemäßheit der alten Verträge und der bestehenden
Uebung auch fernerhin , wenn kein entgegengesetzter Rechtstitel vorhanden ist,
den Eigenthümern der denselben zunächst gelegenen früher entstandenen Inseln ,
Verlandnilgen und Ufergelände des Strombettes . Die Ausübung dieses Rechts
kann sich jedoch nicht über die Banngränzc hinaus erstrecken . Die Theile der
Verlandungen , welche diese Gränze überschreiten , gehören den Eigenthümern in
dem Bann der angränzenden Gemeinde . Art . 8 . Ungeschmälert bleiben die
EigenthumSrcchte jedes Staates auf Gelände , die in dem Bereiche seiner Ho¬
heit liegen und zu Bauten von öffentlichem Nutzen , wie Dämme , Sporn , Zn -
kribbnngen , Gräben nnd andere mehr , oder zu Fähren - und Brückeneinrichtun¬
gen verwendet sind . Beide Regierungen behalten sich ebenso das Recht vor , aufden
nicht mit Holz bewachsenen Inseln nnd Verlandungen den zu Rheinbauten bestimm¬
ten Kies , ohne Entschädigung , wie bisher , graben zu lassen ; ferner sind Vorbehalten
alle andern im Interesse der Schifffahrt und der Ufervertheidigung oder in jedem

Recht zum Sammeln des angcschwemmten Holzes .

andern öffentlichen Interesse auf dem Rheinstrom üblichen Staatsdienstbarkeiten .
Art . 9 . Die Eigenthums - oder Banngränzc bleibt in ihrer Lage unveräirber -
lich ; sie bildet eine zusammenhängende , mehrfach gebrochene Linie , und durch¬
schneidet abwechselnd die Gewässer und die Inseln des Rheins längs der ganzen
Ausdehnung der Landesgränze . Ihre geometrische Figur , welche durch Gränz -
steine und feste Anhaltspunkte gesichert ist , und ihre topographische Lage sind
in dem historischen und beschreibenden Protokoll über die Eigenthumsgränze
und in der demselben beigefügten Karte beschrieben . Dieses Protokoll soll die¬
selbe Kraft und Gültigkeit haben , wie gegenwärtige Uebereinkunft , als deren
integrirender Bestandtheil es angesehen wird . Die Eigenthumsgränze , welche
es beschreibt , ist hiermit genehmigt und wird auf 's Vollständigste hergestcllt
werden . Jeder Eigenthümer wird in den Besitz dessen gesetzt , was ihm diese
Gränze auf dem Wege des Tausches oder der Ausgleichung zugeschieden hat .
In dem Falle , daß wegen stattgefundcner Veräußerungen diese Rückgabe in
Natur nicht mehr bewerkstelligt werden könnte , soll sie im Wege der Entschädi¬
gung , die zwischen den beiden Regierungen festgesetzt wird , bewirkt werden .
Die Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels solle » innerhalb eines Jahres ,
von der Auswechslung der Ratifikationen dieser Uebereinkunft an gerechnet , voll¬
zogen werden . Art . 10 . Die beiden Regierungen werden darüber wachen , daß
die Benennung der Inseln unverändert beibehaltcn und in allen Ausfertigungen
beobachtet werde , so wie sie auf der dem Protokoll über die Beschreibung der
Eigenthumsgränze beigefügten Karte angegeben ist . Sie werden sich wechsel¬
seitig die Namen , welche die neuentstandenen Inseln von ihren Eigenthümern
erhalten , zur Kenntniß mittheilen . Art . 11 . Eine jede der beiden Regierun¬
gen wird zur Unterhaltung und znm Schutz der Eigenthumsgränze und ihrer
festen Anhaltspunkte , so wie zur Verlängerung ihrer Linien über die neuen
Verlandungen Mitwirken . Die Richtstätten , welche in den Waldungen ausge¬
hauen wurden , theils um die Gränze , theils um die zu ihrer Sicherung die¬
nenden Transversallinien zu bezeichnen , sollen immer offen erhallen , und die
verschiedenen Gränzzeichen fortwährend nachgesetzt werden , sobald neue Verlan¬
dungen die Herstellung derselben auf den in der geometrischen Gränzbeschreibung
angegebenen Punkten gestatten . Die beiden Regierungen werden sich gegensei¬
tig die Anordnungen mittheilen , welche sie zum Vollzug dieses Artikels getrof¬
fen haben werden . Art . 12 . Die Richtstätten , welche zur Herstellung der
festen Gränzlinie gedient haben , sind als ungetheiltes Domänencigenthum bei¬
der Staaten erklärt . Die Nichtstätten , welche zur Herstellung der Transver -
sallinicn ansgeführt wsirden , so wie der Platz , auf dem die Rückmarkensteine
stehen , find als Domänencigenthum des Staates erklärt , in dessen Gemeinde -
bännen diese Linien und Nückmarken sich befinden . Die Besitzer werden nöthi -
gcnfalls von ihren respektive » Negierungen entschädigt werben . Den Betrag
der Entschädigungen für die Richlstätten der Banngränzc haben beide Regierun¬
gen zn gleichen Theilen zn übernehmen . Art . 13 . Die Souveräne der beiden
Ufer werden auch fernerhin das Recht genießen , in den ihrer Hoheit unterwor¬
fenen Inseln nnd Geländen Faschinenholz zur Vertheidigung der Ufer des Stro¬
mes hauen zu lassen . Dieses Recht erstreckt sich über das Holz , welches noch
nickt in seinem achten Lande steht , so wie über dasjenige , welches , nachdem es
dieses Alter überschritten hat , nicht innerhalb der Frist eines Jahres durch den
Eigenthümer gehauen worden ist ; in diesem Fall wird das Recht einer jeden
Regierung noch um weitere fünf Jahre verlängert . Jeder bewachsene Wald¬
distrikt , oder Thcil eines solchen Distrikts , in welchem eine Adholznng , aus
welchem Grunde es auch sey , statt findet , soll kahl abgetrieben werden , ent¬
weder sogleich , oder mittelst eines Nachhiebs . Art . 14 . Die Abfuhr des in
Gemäßheit deS vorigen Artikels ausgearbeitetcn Holzes ist nicht eher erlaubt ,
als bis die Menge desselben durch eine gemeinschaftliche Abzählung , worüber
nach den gesetzlichen Formen des Landes , in welchem der Holzhieb statt gefun¬
den , ein Protokoll anfgenommen wird , festgestellt ist . Art . 15 . Der Preis
des Holzes , über welches in Folge der vorstehenden Artikel verfügt worden ist,
wird auf gütlichem Wege , und , wenn nöthig , nach den Gesetzen festgesetzt
werden , die über diesen Gegenstand in dem Lande bestehen , unter dessen Hoheit
die Abholznng stattgefunden hat . Die Bezahlung dafür wird spätestens binnen
Jahresfrist von dem Zeitpunkte an , wo die Menge des Holzes ermittelt wor¬
den ist , erfolgen . Art . 16 . Die Eigenthümer der Rheininseln oder der nutz¬
baren Rechte , hinsichtlich welcher im Art . 5 der gegenwärtigen Uebereinkunft
Verfügung getroffen ist , sind ermächtigt , Hüter zn ernennen , welche die zur
Beeidigung nöthigen Eigenschaften besitzen müssen . Art . 17 . Die beiden Re¬
gierungen werden darüber wachen , daß die kompetenten Behörden in der kürze¬
sten Frist über die Gesuche entscheiden , welche von den Gemeinden und andern
Eigenthümern des gegenüberliegenden Ufers an sie gerichtet werden , um die
Ermächtigung zn Holzhieben , zum Schneiden des Grases oder Rohres und
zum Waiden zn erlangen , insofern die Gesuche zur gehörigen Zeit und nach
den Förmlichkeiten eingereicht werden , die von einer jeden der beiden Regie¬
rungen vorgeschrieben sind , und von denen diese sich wechselseitige Kennzntß ge¬
ben werden . Art . 18 . Die Zollverwaltung kann in keinem Falle der gänzlich
abgabenfreien Aus - oder Einfuhr weder der Erzeugnisse der im Art . 6 der
gegenwärtigen Uebereinkunft bezeichnten Gelände , noch jener Erzeugnisse , die
von dem Genuß der im Art . 5 aufgeführten nutzbaren Rechte herrühren , Hin¬
dernisse in den Weg legen . Die Eigenthümer dieser Erzeugnisse sind nichts
desto weniger den betreffenden Förmlichkeiten sowohl bei der Ans -, als bei der Ein¬
fuhr unterworfen . Art . 19 . Die beiden Regierungen kommen überein , künftig
die Bauten an jedem Ufer des Rheins nur zum Zweck der Vertheidigung und
aus eine Weise ausführen zu lassen , um nach und nach eine Regulirung seines
Laufes zu Stande zu bringen . Zu dem Behuf werden die mir diesen Arbeiten
beauftragten Ingenieure beider Staaren eine gemischte Kommission bilden , die
im Monat Oktober abwechselnd in Straßburg und Karlsruhe zusammentreten
wird . Der Vorstand dieser Kommission wird von der Regierung des Landes
ernannt , wo dieselbe ihren Sitz nimmt . Die von der Kommission verabredete »
Bestimmungen erhalten erst nach Genehmigung der beiderseitigen Regierungen
verbindliche Kraft . Bei dem ersten Zusammentritt wird die Kommission ein
allgemeines Projekt der Bahnlinien für die Stromregulirung entwerfen , wel¬
ches den im Laufe des Jahres auszuführenden Bauten zur Grundlage zu die¬
nen hat , und in den darauf folgenden Jahren wird die Kommission an diesem
Projekte die Verbesserungen vornehmen , welche durch die im Laufe des Stro -
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mes eingetretenen Veränderungen nothwendig geworden , oder durch die Ergeh «

nisse der Erfahrung angedeutet worden sind . Keiner der beiden Staaten wird

ausserhalb der verabredeten Bahnlinie » Arbeiten vornehmen lassen , mit Aus¬

nahme des Falles , wenn ausserordentliche Umstände die schleunige Ausführung
unvorhergesehener Bauwerte nothwendig machen sollten . Bei den jährlichen
Zusammenkünften werden die Ingenieure sich wechselseitig das Verzeichniß der

Arbeiten mittheilen , welche sie im Lause des Jahrs auszuführen beabsichtigen .
Die Ingenieure beider Ufer werden sich gegenseitig Kenntniß geben von den Ab¬

änderungen , welche von ihren Regierungen beliebt worden sind . Wenn ausserordent¬
liche Umstände die schleunige Ausführung unvorhergesehener Bauten nothwendig

machen sollten , wird der Ingenieur des angegriffenen Ufers unverzüglich dem

Ingenieur des jenseitigen Ufers davon Nachricht , unter Angabe der Gründe ,
mittheilen . In diesem Falle wird die Kommission bei ihrem nächsten Zusam¬
mentritt in Erwägung ziehen , ob die früher verabredeten Bahnlinien abzuän¬
dern , oder ob solche beiznbehalten , und daher die Nothbauten durch bleibende

Bauwerke zu ersetzen scyen . Art . 20 . Um die Ausführung der Bauwerke zur
Verthcidigung der Ufer , und zur Rcgulirung des Rheinlaufs so viel als möglich zu
erleichtern , machen beide Regierungen sich verbindlich , der Gewinnung der zu obigen
Bauten bestimmten Materialien n . dem Transport derselben von einem auf das an¬

dere Ufer keinerlei Hindernisse in den Weg zu lege » . Jedenfalls bleiben aber diese
Materialien den gewöhnl . Abgaben u . Zollgcsetzeu unterworfen , die in dem Lande ,
aus dem sie bezogen werden , bestehen . Art . 21 . Die beiden Regierungen kom¬

men überein , in Betreff der dermalen bestehenden Brücken und Fähren eine Un¬

tersuchung anstellen zu lassen , in deren Folge die Lage und die Zahl dieser

Uebergangsmittel im wechselseitigen Einverständniß festgesetzt werden sollen ,
jedoch mit Rücksicht auf die Konzessionen und Rechtstitel derjenigen , welche diese

Ueberfahrten ausbeuten . Im Fall des gezwungenen Eingehens oder der Ab¬

änderung eines oder mehrerer dieser Uebergangsmittel werden die gegenwärtigen

Besitzer nach vorgängiger Prüfung ihrer Konzessionen und Rcchtstitcl — wen »

nöthig — durch ihre betreffenden Regierungen entschädigt werden . Wenn die

beiden Souveräne , um den Verkehr zwischen ihren Staaten zu begünstigen ,
im gemeinschaftlichen Einverständniß es für nützlich erachten , die Anzahl der

festgesetzten Uebergangsmittel zu vermehren , so wird die Errichtung neuer Brül¬

len oder Fähren nach dem Grundsätze der Gleichheit beiderseitiger Bortheile be¬

stimmt werden . Die Errichtung von Brücken und Fähren kann in keiner Weise
der Freiheit der Rheinschiffsahrt in Bezug auf den Handel , so wie sie durch die

Verträge festgesetzt ist , Eintrag thun . Sie kann eben so wenig die Bewohner
der Ufergemcinden deS Rechts berauben , über den Strom zu setzen , um ihre

landwirrhschaftlichen Erzeugnisse zu verführen , jedoch unter Beobachtung der

Polizei - und Zollgesetze eines jeden Staats . Dasselbe Recht der freien Schiff¬

fahrt ist für den Transport der zu den Rheinbaulen bestimmten Materialien

Vorbehalten . Art . 22 . Die gegenwärtige Uebercinkunft wird ratifizirt und die

Ratifikationen sollen innerhalb einer Frist von drei Monaten , oder — wenn mög¬

lich —- noch früher ausgewechselt werden . Zn Urkunde dessen haben die beider¬

seitigen Bevollmächtigten die gegenwärtige Ucbereinkunft unterzeichnet und mit

ihren Wappen besiegelt . So geschehen zu Karlsruhe am fünften April 18 -10 .

( I - . 8 . ) unter ; . : Ad . v . Bacourt . ( 1- . 8 . ) untcrz . : Frdr . Frhr . v . Blittersdorff .
* Karlsruhe . Nachträglicher Bericht über die Verhandlungen des lcinin -

ger Vertrags in der 127 . Sitzung der zweiten Kammer vom 8 . Juli . ( Schl . )

StaatSrath Frhr . v . Rüdt erklärt , daß dieser Vertrag ein aus einer Pflicht
des Staats geflossener Akt des Rechts sey, rüdem durch einen feierlichen Vertrag ,
d . h . die Bundesakte , früher die Rückgabe der fraglichen Rechte zugesichert wor¬

den , und ein späterer Bundeöbeschluß ausgesprochen habe , daß die den Standes¬

herrschaften gemachten Anerbietungen der Erfüllung der durch die Bundesakte ih¬
nen garantirten Verheißungen nicht entsprächen . Was die Ucbcrnahme der

Jurisdiktion betreffe , so müsse er bemerken , daß dem Hrn . Fürsten von Leinin¬

gen soviel Konsequenz zuzutrauen sey , daß er bei Verwerfung dieses Vertrags

gewiß die Jurisdiktion in den untern Instanzen in Anspruch nehmen werde .
Die Opfer , die er bringe , wolle er nicht berechnen ; allein darauf dürfe er auf¬

merksam machen , daß vorbehaltlich der Sportelerträge noch Ansprüche aus Bei¬

träge des Staats gemacht würden , wodurch sich die Ausgaben ausgleichen wür¬

den . Der Zuschuß zu den Amtskassen , den der Staat jährlich liefere , um die

Kosten der untern Instanz zu bestreiten , betrage 856,000 fl . und der unter Vor¬

aussetzung einer Bevölkerung von 80,000 Seelen sich herausstellende Antheil

betrage 19,000 fl. Finanzministcr v . Böckh : Er habe nach der umfangreichen

ersten Rede des Hrn . Abg . Weller einige Worte erwidert , die ihn verbindlich

machten , nochmals zu reden . Er habe dabei die Absicht gehabt , einige Haupt¬

sätze des Hrn . Abg . Weller zu widerlegen , allein dieses letztere halte er durch¬
aus für überflüssig , denn die Behauptungen des Hrn . Abg . seyen so sattsam

widerlegt worden , daß jedes weitere Wort hierüber von seiner Seite ein wahrer

Ueberfluß wäre . Sodann halte er aber , nachdem schon so Vieles über die Sache

gesprochen worden , auch das für überflüssig , die Gründe auseinander zu setzen,
die ihn bewogen hätten , dem Vertrag beizutreten ; denn wenn er sie auch aus -

einandersetze , so würde man zuletzt sagen , es seyen keine anderen , als diejenigen ,
die man schon von vielen Mitgliedern , welche für den Vertrag gesprochen , ge¬

hört habe . Sie seyen in der That auch keine anderen . Der erste Hauptgc -

fichtspunkt beziehe sich auf die Aufhebung des frühem Vergleichs , und hicfür

habe er, als davon die Rede gewesen , aus voller Uebcrzeugung gesprochen ; man

könne kaum ein loyaler Mann seyn , ohne dafür zu stimmen , selbst wenn auch

von dem Richter nach positivem Recht für die dauernde Gültigkeit desselben

hätte entschieden werden müssen . Der zweite Hauptgesichtspunkl beziehe sich

auf die Vcrtheilung der Schulden , und auch dafür habe er seine Stimme erho¬
ben , weil er der einzig gerechte sey . Das andere seyen unwichtige Punkte im

Vergleich mit jenen beiden . Die finanziellen Fragen hätten gegenüber den

Vorthcilen , die der staatsrechtliche Theil des Vertrags gewähre , nicht mehr in

Betracht kommen können . Die Nothwendigkeit , eine bedeutende Summe zu zah¬
len , sey ihm als Finanzminister freilich nicht angenehm gewesen , allein er frage

nicht , was cS koste, sobald erwiesen sey, daß man dasjenige , was man bezahlen

solle , schuldig sey . Daher seyen ihm auch die 550,000 fl . nicht zu viel gewesen .

Indessen sey eigentlich nicht von 550,000 fl . die Rede , sondern von einer Summe ,
die von 1815 an mit Zinsen auf diesen Betrag angewachsen sey . Hätte man
im Jahre 1815 bezahlt , so hätte man nicht einmal die Hälfte bezahlen müs¬
sen . Bader erklärt , sich nicht auf nochmalige Widerlegung des Weller 'schen
Vortrags einlassen zu wollen ; er habe nachgewiesen , daß die Schuldentheilung
nicht nach dem Edikt von 1807 und nicht nach der bayerischen Deklaration voll¬

zogen worden sey . Was die Behauptung betreffe , daß die Standcsherrschaft
Leiningen die ihr im Jahr 1835 angebotene Jurisdiktion nicht habe überneh¬
men wollen , so sey dies nur in soweit richtig , als sie erklärt habe , daß sie die¬

selbe nicht in der Art und Weise , wie sie durch die Deklaration von 1823 an -

geboten worden , annehmen werde . Sie habe vielmehr gegen diese Art der Zu¬
weisung Beschwerde beim Bundestag geführt , und in der Folge überhaupt er¬
klärt , daß sie auf Ordnung und Regnlirung der staatsrechtlichen Verhältnisse
nicht eingehen werde , wenn nicht auch zugleich die finanziellen Verhältnisse re -
gulirt würden . Er erlaube sich nun noch einige Bemerkungen über die Peti¬
tionen , die über diesen

"
Gegenstand eingekommen seyen . Es seyen dies die

Bitte mehrerer Bürgermeister des Bezirksamts Borberg und der Gemeinden aus
der Kellerei Diezenbach , die Zurückgabe der Gerichtsbarkeit an den Hrn . Für¬
sten von Leiningen betreffend . Die Petenten führten in diesen beiden Petitio¬
nen aus , daß sie Besorgnisse hätten , cs möchte die Gerechtigkeitspflege in Zu¬
kunft bei Uebernahme derselben durch die Standesherrschaft nicht mehr so un¬
parteiisch geübt werden , besonders in Rücksicht mancher Prozesse , die sie mit
derselben hätten . Sie bäten daher , daß die Jurisdiktion nicht zurückgegeben
oder doch die Uebergabe derselben noch einige Zeit sistirt werde , bis die Pro¬
zesse erledigt seyen . Der eine Theil der Petitionen gehe indessen von Vorstel¬
lungen aus , die durchaus unrichtig scyen , indem die Leute darin sagten , daß
sie Beamte erhalten würden , die mit 800 fl . kaum nothdürftig bezahlt , also dem
Einfluß der Standesherrn um so eher preisgcgebcn scyen . Sie gingen ferner
von der Ansicht aus , daß keiner der gegenwärtigen Beamten bleiben werde , in¬
dem sie Rückschritte dadurch machten , daß sie standesherrliche Dienste übernäh¬
men und keine Aussicht hätten , eine Beförderung oder Gehaltszulage zu erhal¬
ten . Es seyen dies unrichtige Voraussetzungen , und er hoffe , die Petenten
würden beruhigt werden , wenn ihnen der Inhalt des Vertrags selbst zur
Kenntniß käme . Eine 3te Petition der Gemeinde Diezenbach erkläre , daß ihr
Vorstand ebenfalls der Petition beigetreten , dieses aber ohne Zustimmung der
Gemeinde geschehen sey, und er sich nun von dem Inhalt der Petition hiermit los¬
sage . Die von den Petenten geäußerten Besorgnisse veranlaßten ihn indessen ,
eine Bitte auszusprechen , die er schon in seinen Bericht ausgenommen habe ,
und die dahin gehe , die Regierung möge bei Gehaltszulagen und Beförderun¬
gen keinen Unterschied zwischen Aspiranten aus der Reihe der unmittelbaren
landesherrlichen und aus der Reihe der standesherrlichcn Beamten machen , son¬
dern auf beide gleiche Rücksicht nehmen , und lediglich nur das Verdienst ent¬
scheiden lassen . Hiedurch werde nicht nur die Unabhängigkeit der Beamten
und in Folge derselben auch eine unparteiische Rechtspflege erzielt , sondern
noch ausserdem der Hr . Fürst bestimmt werden , seine Beamten , oder diejenigen
Individuen , die er zu präsentiren habe , nicht blos aus den standesherrlichen An¬

gehörigen , sondern auch aus dem übrigen Großherzogthum zu wählen . — Hie -
mit schloß die Diskussion . Das Resultat der Abstimmung ist bereits in dem

früheren vorläufigen Bericht angegeben worden .
* Karlsruhe . 133ste öffentliche Sitzung der zweiten Kammer vom 15 . Juli .

Vorbemerkung : Wir geben den Bericht über diese und die 131 . Sitzung zu¬
nächst , um mit der 131 . und 135 . zu schließen ; die letzteren beiden waren aus¬

schließlich der Erledigung von Petitionen gewidmet , daher sie zusammengestellt
werden . — Beim Anfang der Sitzung macht der Präsident der Kammer be¬
kannt , daß die hohe erste Kammer den Gesetzentwurf , die Entschädigung deS

Kinzigkreises betreffend , angenommen , dagegen der Adresse der zweiten Kammer ,
die Vcrtheilung der württembergischen Verpflegungögelder betreffend , ihren Bei¬
tritt versagt habe . Die Tagesordnung führt hierauf zur Diskussion des Berich¬
tes des Abg . Nettig , über die Motion auf Revision des Forstgesetzes . Von
einer allgemeinen Diskussion wird Umgang genommen , und , bei der Kürze der

Zeit , auf den Antrag des Abg . Rettig , statt einer Adresse , worauf ursprünglich
der Antrag der Kommission ging , zur Darlegung der Wünsche der Kammer der

Weg einer Erklärung zu Protokoll gewählt . Die Anträge der Kommission wa¬
ren nun folgende : I . Der Adresse der hohen ersten Kammer , womit die Bitte

gestellt wird , das Forstgesetz , insbesondere dessen ersten und dritten Theil , einer

Revision unterwerfen zu lassen , nicht beizutreten . — Dieser Antrag wird ohne
Diskussion angenommen . II . Dagegen in einer an Se . königl . Hoheit zu rich¬
tenden unterthänigsten Adresse um Vorlage eines Gesetzentwurfs zu bitten , wo¬

nach 1 ) die Strafe der wiederholten Rückfälle in Bezug aufEntwendungsfrevcl
erhöht , und 2 ) die Bestimmung des § . 169 des Forstgesetzes dahin abgeändert
werde , daß Gewohnheitsfrevler sicherer und bälder von der dort gedrohten Strafe

getroffen werden ; wonach 3 ) festgesetzt wird , daß die Gemeinde , deren Angehö¬

riger die Frevelstrafe wegen Armuth nicht bezahlen kann , auf Verlangen des

WaldeigenthüMers den Frevler die stellvertretende öffentliche Arbeit zu ihrem
Vortheil erstehen zu lassen , und dafür dem Waldeigenthümer die Hälfte deS

Strafbetrags zu vergüten habe ; und daß 1 ) die Bestimmung des § . 111 des

Forstgesetzes , wonach dem Frevler bei Erstehung der öffentlichen Arbeit täglich 1 V,
Pfund Brod verabfolgt werden muß , aufgehoben und nur ausnahmsweise aus
die dringendsten Fälle beschränkt werde . 5 ) Es möge ferner in Bezug auf die

§ § . 71 und 75 des Forstgesetzcs die Anordnung getroffen werden , daß die Ge¬

nehmigung der Holzbedarfslisten und die Anweisung des Holzes so frühzeitig
geschehe , daß mit der Holzfällung am 1 . Sept . überall und in Gegenden , wo
die Fällung dispensationsweise früher gestattet wird , auch früher schon vorgefah¬
ren werden kann . 6 ) Es möge gleiche Vorsorge dafür getroffen werden , daß die

FristzurWaldräumung (§ . 18 ) überall dahin erstrecktwerdc , daß derLandmann dazu
die Zeit zwischen der Saat n . der Heuernte benützen kann , mit Vorbehalt jedoch der

Beschränkung aufgewisse Räumungstage , wo sodann für den Fall , wenn die Räumung

erst nach dem 1 . Mai statt haben sollte , besondere Aufsicht angevrdnet werde . —

Die Nummern 1 und 2 werden ohne Diskussion angenommen . Bei Nr . 3

aber trägt Christ auf Verwerfung dieses Punktes an , da dieser Antrag zu sol¬
chen Konsequenzen führe , daß mau die Folgen in ihrem ganzen Umfange gar
nicht zu übersehen vermöge . Schaaff , Gschrei , V o g e l m a n n erklären

sich in demselben Sinne ; letzterer empfiehlt die Errichtung von Holzhöfcn , wo

auch Aermere gegen billiges Geld sich mit Holz versehen könnten ; die Erfah¬

rung zeige , daß da , wo sich solche befänden , der Holzfrevel sehr abnehmc .
Müller gibt dieses nicht zu , da nicht Arme die Hauptfrevler seyen , sondern

junge , kräftige Bursche , die das Holz daun wieder verkauften . Bekk findet es

begreiflich , daß dieser Artikel Anstoß finde , weil er die Gemeinden in Anspruch

nehme . Jndeß sey Abhülfe der Mißstände nothwendig , sey es auf diesem oder

einem andern Wege . Strafverwandlung der Geldbuße in Gefängniß sey nicht

wohl thunlich , weil es an Lokal fehle , die Vcrurtheilten alle unterzubringen .
Der Redner entwickelt dann die Gründe , welche die Kommission bei Abfassung
dieses Artikels gehabt habe ; ein Hauptgrund sey , daß die Gemeinden bei

Selbstbethciligung auch strenger darauf sehen würden , daß die Strafe vollzogen
werde . Genüge dieser Artikel nicht , so möge man andere Vorschläge machen .

Jedenfalls sey 10 kr . als Taglohn für einen Sträfling bei Umwandlung der

Strafe zu viel . Werde der Art . 3 daher verworfen , so trage er wenigstens
darauf an , daß bei Verwandlung der Strafe höchstens 21 — 30 kr . per Tag ge¬

rechnet würden . Vogelmann vertheidigt seine Ansicht wegen Errichtung von
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Hvlzhöfen gegen Müller aus dem Standpunkte der Erfahrung . Für Bosheits -
ftevler werde es freilich nichts helfen , aber diese seyen durch andere Mittel zu
fassen . Er unterstütze Bekk ' s eventuellen Antrag , mit der Unterscheidung von
männlichen nnd weiblichen Sträflingen in Bezug auf die Berechnung des Tag¬
lohns . Schuld an de» bisherigen Mißständen sey besonders die späte Frevel -
thätigung . Rettig erklärt sich eventuell für Bekk 's Vorschlag , der dann auch
mit Vogelmann 's Modifikation vereinigt und angenommen wird . Nr . 4 wird
ohne , Nr . 5 nach kurzer Diskussion zwischen den Abg . Schaaff , Bekk , Rettig
angenommen . Nr . 6 wird angenommen nach etwas längerer Diskussion zwi¬
schen den Abg . Schaaff , Bekk , Müller , Zentner , Duttlinger, -Staatsrath v .
Rüdt , Aschbach , Vogelmann , Martin . IH . Antrag . Es möge die Kammer
beschließen , das großherzogliche Slaatsministerinm wegen Vertheilung und
Verloosung des Gabholzes auf dem Stock von der Verordnung der Ober -
rheinkreisregierung vom 1 . Dezember 1837 , wonach die Vertheilung und Ver¬
loosung auch bei dem Daseyn der Voraussetzungen des § . 82 des Forst «
gcsetzes , nicht unbedingt gestattet , sondern eine im Gesetz nicht begründete ,
zugleich von weitern Rücksichten abhängige besondere Rcgierungsdispensation ge¬
fordert werden soll , in Kenntniß zu setzen , um die Zurücknahme dieser mit dem
erwähnten Paragraphen in Widerspruch stehende Verordnung zu veranlassen .
Angeno m m e n ohne Diskussion . ( Schluß s . >

* o . Rothenfels im Murgthale , am 19 . Juli . Seit kaum 14 Tagen er¬
öffnet , wird unsere Elisabethen quelle mit jedem Tage belebter ; von
schöner Witterung nun begünstigt , erfreut sie sich zahlreicher Besuche aus der
nahen Umgegend : Die Bad - und Brunnenliste aber zeigt jetzt schon ungefähr
30 Nummern ständiger Gäste . Alle Stimmen bestätigen ihre jede Erwartung
übersteigende Wirkung . Hier zu wiederholen , was in öffentlicher Bekanntma -
chung ans rationellem Gesichtspunkte gesagt wurde , kann des Einsenders Ab¬
sicht nicht seyn ; er beschränkt sich auf einige der auffallendsten Erscheinungen
unmittelbarer Wahrnehmung . Schon noch der eigenthümlichen Mischung der
Bestandtheile verspricht die Quelle den entschiedensten Nutzen für Unterleibs¬
kranke aller Art ; in Folge dieser Heilkräfte hatte der Einsender zu beobachten
Gelegenheit gehabt : Beseitigung der scheinbar sich entgegengesetzten , aber aus
einerlei Ursache , der Verdauungsschärfe , herstammenden Unvollkommenheiten ,
übermäßiger Wohlbeleibtheit und Abmagerung , Wiederbelebung gesunkenen

Appetits , Beruhigung krankhaft reizbarer Gemüthsstimmnug aus Leberaffektio-
ncn , ingleichen habituellen Kopfschmerzes , sichtbare Erhöhung oes allgemeinen
Wohlbefindens und der Gemüthsheiterkeit , Entfernung eines seit 6 Monaten
fast ununterbrochenen rheumatischen Rückenschmerzes , wozu sich in der letzten
Zeit ein ähnlicher Schmerz am Knie gesellt hatte : endlich die auffallendste
Wirkung an einem etwa dreijährigen Kinde , an dem seit zwei Jahren alle ärzt¬
liche Hülfe vergebens angewendet war : sein durch Rhachitis in rückwärts ge¬
krümmten Zustand versetztes rechtes Knie und chronisch entzündete Angen mit
Lichtscheue waren » ach 7 bis 10 Bädern so weit hergcstellt , daß das Kind ge¬
hen kann , und das hellste Sonnenlicht erträgt . Ein Landmann aus einem
benachbarten Dorfe , der von langer und hoffnungsloser Kränklichkeit durch den
blosen Gebrauch dieses Wassers sich hergcstellt sah , wallte , wie einem Gnaden¬
orte , der wohlthätigen Quelle zu , und drückte mit entblöstem Haupte seinen
Dank ans . Wenn nun mit solchen wesentlichen Vorzügen eine so überaus rei¬
zende Ortslage , die Nähe von Rastatt , dem großartigen Bade » , dem lieblichen
Gernsbach und dem ganzen zauberischen Murgthale , an dessen schönstem Punkte
RothenfelS mit dem dazu gehörigen Gaggenau gelegen , sich vereinigen , den hie¬
sigen Aufenthalt zu einem der anmuthigstcn zu machen , auch die Einrichtungen
aller Art bis jetzt schon in so weit bestehen , daß der Fremde seine gewohnten !
Bequemlichkeiten nicht zu entbehren genöthigt ist , so darf man sich der zuver¬
sichtlichen Hoffnung , hingeben , die neue , wunderbar kräftige Heilquelle werde
ihre verdiente Zelebrität erlangen , und zu einem frequenten und beliebten Kur¬
orte vorerst des Mittelstandes sich erheben . Dem hohen Eigenthümer und
Gründer , der mit fürstlicher Freigebigkeit nns dieses herrliche Geschenk gemacht
hat , danken ehrfurchtsvoll alle , die die wohlthätigen Wirkungen dieser Segnung
bereits empfunden haben , und fortwährend empfinden es danken ihm alle die¬
jenigen , die an gemeinnützigen Anstalten warmen Antheil zu nehmen gewöhn «
sind , und hoffen , daß das so schön begonnene Werk seiner Vollendung werde
entgegengeführt werden . Rühmende Anerkennung gebührt den rastatter Aerz -
ten , besonders den Hrn . Sander , Fritz und Krämer , als einsichtsvollen nnd
eifrigen Beförderern dieser Anstalt ; und es sey zum Schluffe der Wunsch ans
gesprochen , daß einem dieser Aerzte die nähere medizinische Aufsicht des Brun »
nens nnd Bades anvertraut werden möge .

Redigirt unter Verantwortlichkeit von E . Macklot .
( 2916 .2 ) Karlsruhe . (Anzeige . )

>Die Unterzeichneten machen hiermit die Anzeige ,
daß ne dahier mit einer schönen Auswahl von

» Neil - nnd Wagenpferden , worunter mehrere eng¬
lische sich befinden , im Gasthof zum König von Preußen
angekommen sind , und bitten um gütigen Zuspruch .

Karlsruhe , den 18 . Juli 1810 .
Gebrüder Hess ,

Pferdehändler aus Frankfurt a .M .
( 2710 . 3) ^ vl - e .

InijjortÄill jioui- 168 ktia »K6p8 .
l .» lanxue tranpaine ent telleineut lepandne mainten -rnt

c,ue ton » Ion parenn conrpronnent I» necensite de saire
elndier eette IsnKiie ä leurn enkants.

0 » n»it que I» ineilleure nrarclie » nuivro pour odtenir
len rennltatn Ion pinn prompt » et len pinn nvanta ^eux ent
de clioinir e » b'rance des Ktadlinneinentn »ü I'on parle pnre -
,ne »t eette lanAne et on I'on korce len jennen Aen » » ne
) »»iain emplozei Ie» r laiiAne Iiiateriielle .

Xonn recunnnandonn ü cet exard In pennion Ne >1 .
.Ictulptie Ouersrä , Qicencie ' - vn- l -ettren <te I ' acadeinie de
Parin , meinbre äe l ' annoeiation litteraire Xorman -Ie .

'proin seunen -Vliemandn ( de I 'ÜAe de 17 ä 2l ann ) ,
dont den » no »I encore dann non etablinnement qn ' iln solvent
qnitter ä l» (in de I ' annee ncliolaire , ont tronve cllex II .
tlnerard » n- del » de leurn enperancen ; fn .nqirau Pont de
9 moin iln peuvent nonlenlr »vec la pinn Grande kacilite
tonte enpeee de convernation en kranpain ( een .11. .11 . ne
ponvaient vtre eumpri .n ä Ie »r »rrive 'e ä I» pennion ) .

kour len jeunen ß ênn nont en etiambre Marino dann
( Interieur de I» pennio » dont le prix ent de 1000 l ' .
par an .

I .' kltablinnement » »nnni den prokenneur .n d ' .ldlemand ,
d ' .̂ nxlaln , de inuniqne , de dennin , de peintnrs etc . Hain
l ' Ktude neule du tranpain entre dann le prix de In pennion ;
veil « de I' an ^ Iain et den artn d ' aKremenl ne paie ä pari
et ä den prix tren moderen .

On pent n'adrenser panr len renseiAnementn a llonnieur
u n a p p , depntv de In clmmbre , » .Vppenxveier ; » Lladame
V . Ii » a p p , ä Orienlieim pren OstenbourK : ä 11. 11. 8clniler ,
Xejr . ä Oeux pontn ; len (iln et »eveux de een mainonn
nont dann I'p.tsldinnement .

Lcrire lranco » :
II . -Vd. Ouerard , maitre de pennion , I, !eencie - es - I»ettren

de I ' academie de Parin etc .
.Ivnre

( Ilep . de la Harne — Cliampaxne .)
- S ( 2877 . 2) Baden - Baden .

( Gafthoseröffnnng . )
Einem hohen Adel und dem
hochgeehrten Publikum zeige

ergebenst an , daß nächsten

Eröffnung meines neu -
erbauteu , auf das Geschmackvollste eingerichteten , und ganz
in der Nähe der englischen Anlagen befindlichen Gasthofes ,
benannt

„ Hotel de l 'Europe^
statrfindet . — Es wird mein Bestreben sehn , durch reelle
und billige Bedienung mir einen zahlreichen Besuch und die
allgemeine Zufriedenheit zu erwerben .

Baden -Baden , den 15 . Juli 1810 .
F . L . Maier .

( 2878 . 2 ) Mnhlburg . ( Logis zu
» » e r m i e t h e n . ) In Mühlburg , an der Haupt¬

straße nach Karlsruhe , Nr . 132 im untern
Stock ist ein Logis zu vermiethen . Dasselbe

besteht in 3 Zimmern , Alkof , Küche , Keller , Holzremise ,
und Speicherkammer , und kann sogleich oder auf den 23 .
Oktober d . I . bezogen werden .

( 2667 .3) Karlsruhe . ( Zn verwie¬
st h e n . ) Im Hause Nr . 17 , Eck der Lan¬

gen - und Hcrrnstraßc , ist ein Laden mir zwei
langen Fenstern und dabei bequemer Wohnung

auf den 23 . Oktober zu vermiethen .
( 2871 . 3) Karlsruhe . ( Kellner -

Besuch . ) Ein in der Kellnerei erfahrener
und mit guten Zeugnissen versehener junger
Mensch wird gesucht nnd kann sogleich eintre -

ten . Nähere Auskunft ertheilt das Kontor der Karlsruher
Zeitung .

( 2831 .3) Karlsruhe . ( Logis
zu vermiethen .) In dem neuerbaulen
dreistöckigen Hause der langen Straße , der

. - königlich preußischen Gesandtschaft gegen¬
über , sind auf den L3. Lkt . nachstehende Logis zu vermiethen ,
worüber im Hause selbst täglich nähere Auskunft ertheilt
werden kann .

1) Der Ite Stock enthält 1 große Zimmer , Alkof , Küche ,
Borrathskammer , großes Dachzimmer , verschaalte Wasch¬
kammer , Keller und Holzlege .

2 ) Der 2re Stock enthält 1 Salon , 7 große Zimmer ,
Alkos , Küche , Dachzimmer , Waschkammer , Keller und Holz -

Ferner ist ein gemeinschaftliches Waschhaus , großer
Trockenspeicher , welcher nötigenfalls schicklich abgetheiit
werden konnte , Pfervestallungen für 1 Pferde , Kutscherzim -
mec und Wagenremise zu benannten Logis eingerichtet .

( 2833 . 3) Bodersweyer . ( Anzeige . ) Sine
frische Parthie sein gemahlener Traß ist angekommen bei

I . Kahnheimer in Bodersweyer , bei Kehl .
, ( 2821 . 2 ) Karlsruhe . ( Lehr¬
ling S g e s n ch. ) In einer bedeutenden
Gewerbstadr des Großherzogthums Baden

. _ wird iu eine Kolvnialwaarcn - und Wein¬
handlung unter billigen Bedingungen ein Lehrling mosaischen
Glaubens gesucht . Näheres im Kommissiousbureau von Th .
Schlesinger , Langcstraßc Nr . 197 . Briefe werden franko er¬
beten .

( 2912 . 1) Karlsruhe .

Chlorkalk
zur Schnellbleiche . Da derselbe jetzt häufig ,

jedoch von den Wenigsten mit Sachkenntniß gebraucht wird ,
so geschieht es öfters , daß Leinwand , Garn rc. verdorben
werden . Der Unterzeichnete erbietet sich , diejenigen , welche
ihr Bedürfnis an Chlorkalk bei ihm abnehmen , anzuweisen ,
wie sie sich dieses Mittels mit Vortheil und ohne alle »
Schaden bedienen können .

Materialist Moo g .

( 2880 . 3 ) Karlsruhe .
(Offene Stelle für einen
Arzt . ) In einem Städtchen

des Unterrheinkreises ist eine Stelle für einen
praktischen Arzt , Wund - und Hebarzt mit
150 fl . Gehalt offen.

Nähere Auskunft ertheilt das Kontor der
Karlsruher Zeitung .

( 2891 .3) Karlsruhe . ( Stellege -
'
such . ) Ein junger wipenschaftlich gebildeter
Mann , der eine hübsche , sehr deutliche und
äufferst geläufige Hand schreibt , wünschte bald¬

möglich für kürzere öder längere Zeit Beschäftigung in dem
Bureau eines Herrn Advokaten oder auch in einer AmkS -
kanzlei zu erhalten .

Gefällige Anträge mit dem Zeichen N . 8t . befördert das
Kontor der Karlsruher Zeitung .

-( 2523 .)

Taubbeit und Mi¬
gräne.

Heilung dieser beiden Krankheiten ( die Taubheit darf
nicht angeboren seyn ) . Flugschrift von 160 Seiten . 1 . Gänz¬
lich umgearbeitetc und bedeutend vermehrte Ausgabe von
Doktor Meue ; seine Entdeckungen und Belege enthaltend ,
durch eine einfache , am Ohre angewandte Versahrungsart
sich selbst zu heilen . Eine Menge Zeugnisse und Heilungen ,
welche sic enthält , in verschiedenen , als unheilbar an¬
gesehenen Fällen , bei verschiedenen Klassen der Gesell¬
schaft bewirkt , lassen keinen Zweifel über das Verdienst der
Entdeckung . Preis dieses Werkes 2 Fr . 50 Cent . u . 3 Fr .

( 2793 .2) Pforzheim . (D i e n st a n t r a g .) Durch
die Beförderung des diesseitigen erste » Gehiilfen ist dessen

Stelle wieder zu vergeben . Diejenigen Herren Kameral -
praktikanten oder Kameral assistenten , welche solche anzunehmen
geneigt sind , werden ersucht , sich unter Vorlage ihrer Zeug¬
nisse valdgefällig anher wenren und sodann das Nähere ver¬
nehmen zu wollen . Der Eintritt sollte bis 1 . Sept . d. I .
geschehen .

Pforzheim , den 10 . Juli 1810 .
Großh . bad . Domänenverwaltung .

B i l t m a n n .
(2857 .2) Stockach . ( E r l e d i g t e Ge -

hülfenstelle . ) Bei hiesiger Domänenver -
walkung - , Forst - und Amtskasse ist die erste
Gehülsenstelle mit dem Normalgeyalte von 100 st .

erledigt , welcher bei sich zeigendem Fleiß und Geschäftsge -
wanvtheit nebst freiem Logis auf 500 fl. erhöht wird . Lust¬
tragende , mit den nöthigen Kenntnissen versehen , wollen sich
unter Vorlage ihrer Zeugnisse darum bewerben .

Stockach , den 11 . Juli 1810 .
Großh . bad . Domänenverwaltuug .

G a u p p .
( 2813 . 2) Bruchsal . ( S ch a fw a id e v erpachtunq . )

Bis den 21 . Juli d. I .,
Vormittags 9 Uhr ,

wird im Wirthshaus zum Adler in Nendorf die Schafwaide
ans neudörfer Gemarkung , welche über Winter mir 300 und
über Sommer mit 150 Stück Altvich beschlagen werden
kann , mit 2 dazu gehörigen Schafscheuern , mittelst öffeutli
cher Steigerung auf 6 Jahre verpachtet ; die Steigerungs -
liebhaber haben sich mit den erforderlichen Sitten - u . Ver¬
mögenszeugnissen auszuweisen .

Bruchsal , 10 . Juli 1810 .
Großh . bad . Domänenverwaltuug .

Zieht .
(2828 .2) Karlsruhe . ( D i e u st a » t r a g . )Ein rezipirter Inzipient von guten Sitten kann

bei einem Amtsrevisorat im Mittelrheinkreise
Aufnahme finden . Bei welchem ? sagt das Kon¬

tor der Karlsruher Zeitung .
) 2778 .2) Nr . 9776 . Wolfach . ( Verschollen¬

heitserklärung .) Der ledige Josef Springman »
von Schenkenzell , welcher auf die Aufforderung vom 16 .
August 1838 , Nr . 8169 , zum Empfang seines Vermögens
sich nicht gestellt , auch keine Nachricht von sich gegeben hat ,wird hiermit für verschollen erklärt , und dessen näcksteu
Verwandten sein Vermögen in fürsorglichen Besitz qeaeben .

Wolfach , den 7 . Juli 1810 .
Großh . bad . f . f . Bezirksamt .

F e r n b a ch .
( 2761 .3) Nr . 15,188 . Lahr . ( D i e b st a b l u n d

Fayndu n g . ) Der frühere Melkerknccht auf dem Otto -
weiererhof bei Ichenheim , Namens Nikolaus Brunner
von Aue , soll seinem Milknecht Josef Luisi von Stanz
die nachstehend vcrzeichneken Effekten entwendet haben .

Der Angeschuldigte wird daher aufgcfordert , sich
binnen 1 Woche »

dahier zu stellen und über das ihm zur Last gelegte Ver¬
brechen zu verantworten , widrigenfalls nach .Lage der Akten
gegen ihn erkannt werden würde .

Zugleich ersuchen wir sämmtliche Polizeibehörden , auf den
Thäker zu fahnden und ihn im Betretungsfalle anher ein -
zuliesern .

Verzeichniß der entwendeten Effekten :
neuer grüntuchener Nock mit schwarzbeinernen Knöpfen :
do . Mutzen :
Hemd von Baumwollentuch ( ohne Zeichen ) ;
silberbeschlagene Tabakspfeife mit einem s. g . Ulmerkopf

und einer silbernen Kette ; und
— 7 st . Geld , bestehend in einem Sechs - und einem

Dreibätzner und in Sechsern .
Lahr , den 1 . Juli 1810 .

Großh . bad . Oberamt .
v . Neubro n n .

( 2830 . 3 ) Ettlingen . ( Gerberei -
Verpachtung .) Unterzeichneter ist gesonnen ,
seine Gerbereieinrichtung unter annehmbaren
Bedingungen zu verpachten . Diese besteht in

5 Farben , 2 Aescher , 1 Sauerkufe , 9 Gruben , nebst sonstige »
bequemen Einrichtungen .

Ettlingen , den 12 . Juli 1810 .
Kaspar Schmirer .
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(2663 .)

Oberrheinische Dampfschifffahrt.
Das schnellsahrende und elegante Dampfschiff „ der Adler " fährt vom Monat Juli an jede» Dienstag, Donners¬

tag und Samstag , Morgens halb 6 Uhr , nach Ankunft der schweizer Eil wägen , von Basel nach
Straßbnrg und Kehl ; und an denselben Tagen , Mittags 11 Uhr , rheinaufwärts bis Alt-Breisach , woselbst für
gute Uebernachtung gesorgt ist , um am folgenden Mittag in Basel einzutreffen .

Die Adlergesellschaft korrespondirt direkt mit den Dampfschiffen des Unterrheins, so daß die Reisenden den Iten Tag
von Basel nach Mannheim , den 2ten nach Köln , den 3ten nach Rotterdam und den 4ten Tag nach London gelangen .

Nähere Auskunft ertheilen :
in Basel : die Direktion der Gesellschaft „die Adler des Oberrheins" im Gasthos zum Storchen ;
in Straßburg : Herr Moritz Hecht .
( 2935 . 2) Kork . (H a n S v e r st e i g e r u n g .)

Die zur Berlaffenschaft der Frau SuperintendenNn
Oppermann , geborene Wiloermuth, und deren

^Tochter Friederike Oppermann in Kork gehörige
zweistöckige Behausung , mit Scheuer unv Stall , beson-
vers stehendem Waschhaus unv Remise , sammt Hof,
Hofraithe, Gemüse - , Gras - und Baumgarten, dahier in
Kork, der Platz 3 Viertel groß , neben Schwanenwirth
Wöh . le unv Jakob Zuflucht,

wird auf Antrag der Betheiligten
Mittwoch , den 29 . Juli d . I .,

Nachmittags 2 Uhr ,
im Gasthaus zum Schwanen hier , der Erbvertheilung wegen
zum zweiten und letzten Male öffentlich versteigert , wobei
bemerkt wird , daß der Zuschlag sogleich erfolgt , wie ein an¬
nehmbares Gebot geschieht .

Die Zahlung des Kaufschillings kann in fünf Jahres -
terminen geschehen , und die übrigen Bedingungen werden
in der Tagfohrl eröffnet.

Kork , den 18. Juli 1840 .
Großh . bad. Amtsrevisorat.

S t a r ck.
s2929 .2j Nr . 1481 . Sinsheim ,

l q «ß M (F r u ch t v e r st e i g e r u n g . )
Mourag, den 27 . Juli d . I .,

_ Vormittags 10 Uhr,
werden in diesseitigem Bureau

400 Malter Spelz
parthienweise in öffentlicher Versteigerung verkauft .

Sinsheim , den 17 . Juli 1840 .
Großh. bad. Stiftsschaffnei .

Banz .
( 2731 .3s Gutach und B lei b a ch. (LLe¬

igen s chastsversteige rung . ) In Ge -
tmäßheit bczirksamtlicher Verfügung vom 4 . Juli
>d . I . Nr . 10,642 werden unter Leitung des

Gemeinderats von Gutach und Bleibach , aus der Gantinaffe
des Georg N o p p e r , Oehlers zu Gutach , BezirksamtWald-
kirch, am

Samstag , den 25 . Juli d . I . ,
Nachmittags 2 Uhr ,

im OchsenwirthShause zu Gutach , nachbenannte Liegenschaf¬
ten an den Meistbietenden öffentlich versteigert , als

eine hölzerne Behausung Nr . 49 mit einer Wohnstube ,
5 Nebenzimmer , einer Küche, 2 Kelle r sammt Scheuer
und Stallung unter einem Dach , dann ferner beim
Haus stehende wohl eingerichtete Oelmühle, nebst Back-
und Waschhaus und ca . Jauchert Mattfeld an dem
Simonswälderbach, stoßt oben an Aloys Weber und
unten an Joseph Sebach , gerichtlich tarirt
zu 4000 fl.
ca . 6 '/ . Jauchert Aecker und Mattfeld im
gutacher und bleibacher Baun , stoßt einer¬
seits an Andreas Wehrle und Franz Beha,
anderseits an die Kirchrnmatte Vleibach ,
gerichtlich tarirt zu 4375 fl.

Zusammen 8375 fl .
Die Kaufliebhaber werden mit dem Anfügen hierzu ein¬

geladen , daß auswärtige Steigerer sich mit legalen Vermö -
geitSzeugniffeu auszuweisen haben , und daß die Bedingungen
am Steigerungstag noch näher bekannt gemacht werden .

Gutach und Bleibach , den 1 . Juli 1840 .
Gemeinderath von Gutach . Gemeinderath von Bleibach .

Nopp er, Bürgermstr. M . Hoch , Bürgermstr.
f2911 .3j Nr . 64 . Lörrach . lKellerver -

kpachtung und Fass er verkauf . )
Montag , den 10 . Auz . d . I . , Vormittags 10 Uhr ,

^ werden auf dem Bureau der Unterzeichneten Stelle
die hiesigen herrschaftlichen vorder» und hintern Keller, elfterer
mit 1436 , und letzterer mit 855 Ohm Fässer, sowohl mit
als ohne dieselben auf 1 Jahr der Verpachtung ausgesetzt ;
sodann werden
Dienstag, den 11 . Aug . d . I ., Morgens 9 Uhr , anfangend

die in Len herrschaftliche» 3 Kellern befindlichen 67 Stück
Lagerfässer von verschiedener Größe , zusammen ca. 3660 Ohm
haltend , mit Natisikationsvorbehalt öffentlich in den Kellern
selbst versteigert.

Lörrach , den 16 . Juli 1840 .
Großh . bad. Domänenverwaltung.

B a r ck.
f2721 -3j Nr . 15,675 . Bühl . (Bekanntmachung .)

Sei mehreren Wochen befindet sich das unten beschriebene
Individuum dahier im Verhaft, und es ist bis jetzt nicht ge¬
lungen , über seinen wahren Namen , Stand und Heirnatysvrt
das Geringste zu erfahren . Dasselbe nennt sich Karl Maier
aus Karlsruhe, spricht einen etwas schwäbischen Dialekt unv
ist elegant gekleidet. Er will sich in den letzten z wei Jahren
in Frankreich aufgchalten und den Grad eines Doktors rer
Philosophie erworben haben ; wir haben jedwch die Ver-
muthnng , daß er unter dem Namen Theodor Wächter von
Stuttgart zu Colmar zu einer 13monarlichen «Äefängnißstrafe
wegen Prellerei verurtheilt wurde , und ' .rach erstandener
Strafe sich der gegen ihn verhängten polizeilichen Aufsicht
durch heimliches Verlassen des französi .schen Gebiets entzog.
Auch scheint derselbe , wie aus einige. ,, , bei ihm gefundenen
Papieren hervorgehl , sich früher Stuttgart aufgehalien
zu haben .

Wir ersuchen nun sämmtliche Polizeibehörden , uns das¬
jenige , was ihnen über dieses I ndividuum etwa bekannt ist,
gefälligst mitzutheilen .

Person be schreib » n g .
Alter : 23 '/ . Jahre ,
Größe : 5 ' 2 " ,
Statur : schlank ,
Haare : schwarzbraun „ gescheitelt und lang,
Augen : blau,
Stirne : mittler,

Augenbraunen: schwarz und schwach ,
Nase : mittler,
Mund : etwas groß ,
Barl : dunkel und schwach ,
Zähne : gut,
Kinn : rund,
Besondere Kennzeichen : eine Narbe an der linken

Seite des Kinns.
Bühl , den 30 . Juni 1840 .

Großh. bad. Bezirksamt.
A . A .

W ä n k e r .
( 2706 .3) Nr . 15,764 . Rastatt . (Bekanntma -

chun g .) Dem großh . Kammerherrn Freiherrn Adrian v.
B e r st e t t zu Karlsruhe wurde auf den Antrag der Fami¬
lie und mit dessen eigener Zustimmung ein Beistand im
Sinne des Landrechtsatzcs 513 in der Person des großherz .
Obersten und Regimentskommandeurs Freiherr» , v . G a h-
ling zu Biuchiat beigegeben , ohne Lehen Zustimmung der¬
selbe keines der >n der oben angezogenen Gefetzesslelle an¬
geführten Rechtsgeschäfte und das in der Verordnung vom
4 . Dez . 1811 , Achatz 3 , Reg . Blatt Nr . 35 , angeführte
Handeln auf Borg rechisgiltig vornehmen kann .

Dieses wird anmit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Rastatt , Len 3 . Juli 1840 .

Gr . bad. MitielryeinkreiSregierung.
I . A . d . D.

v . Stockhorn .
vät . Müller .

( 2934 .3) Nr. 15,843 . Emmendingen . ( Schul¬
den Liquidation . ) Gegen den Handelsmann C . F.
Rist von Emmendingen haben wir Ganr erkannt , und T«g-
fahrl zum vc >chtigstellungs - und Vorzngsverfahren auf

Montag , den 17. August d . I - ,
früh 8 Uhr ,

anher augeordnet .
Es werden daher alle diejenigen , welche , aus was immer

für einem Grunde Ansprüche an die Masse machen wollen ,
ausgeforvert , solche in der angesetzten Tagfahrt , bei Ver-
meibung des Ausschlusses von der Gant , persönlich oder
durch gehörig Bevollmächtigte , schriftlich oder mündlich an¬
zumelden , und zugleich die etwaigen Vorzugs- ober Unter -
pfandsrechte zu bezeichnen , die geltend gemacht werden
wollen , mit gleichzeitiger Vorlegung der Beweisurkunden ,
oder Antretung des Beweises mir andern Beweismitteln.

Zugleich werden in der Tagfahrt ein Massepfleger und
ein Gläubigerausschuß eruannt , Borg - und Nachlaßver¬
gleiche versucht , und sollen in Bezug auf Borgvergleiche und
Ernennung des Maffepflegers und Gläubigerausschusscs die
Nichterscheinenden als der Mehrheit der Erschienenen bei¬
tretend angesehen werden .

Emmendingen , den 16 . Juli 1840 .
Großh . bad. Oberamt.

V i l l i n g e r.
(2894 .3) Nr . 6653. Adelsheim . ( Schulden -

l i q u i d a t i o n. ) Ueber das Vermögen de « israelitischen
Handelsmanns Marx Ma » enthal v - n Merchingen , haben
wir Gant erkannt , und Tagfahrt zum Richtigstellungs - unv
Vorzngsverfahren auf

Mittwoch , den 19 . August d . I ,
früh 8 Uhr,

festgesetzt , in welcher Tagfahrt alle diejenigen , welche aus
was immer für einem Grunde Ansprüche an die Gant-
maffe machen wollen , solche , bei Vermeidung des Aus¬
schlusses von der Gant , persönlich oder durch gehörig Be¬
vollmächtigte , schriftlich oder mündlich anzumelden , und
zugleich die etwaigen Vorzugs- oder Unterpfandsrechte zu
bezeichnen , die der Anmelvende geltend machen will , mit
gleichzeitiger Vorlegung der Beweisurkunden oder Antretung
des Beweises mit andern Beweismitteln.

Zugleich wird in der Tagfahrt ein Maffepfleger und
ein Äläubigeraussebuß ernannt, Burg - und Nachlaßvergleiche
versucht , und sollen in Bezug auf Bvrgvergleickie und Er¬
nennung des Maffepflegers und Gläubiger- Ausschusses die
Nichtecscheinenden als der Mehrheit der Erschienenen be >-
tretenb , angesehen werden .

Adelsheim , den 10. Juli 1840 .
Großh . bad. Bezirksamt.

Stuberi "'
vät . Kaufmann .

A . j.
(2859 .3s Nr . 16,400 . Bühl . (Schuldenliqui¬

dation . ) Die ledigen
Karl August Oberholzer und
Franz Birnbräuer von Schwarzach

haben um die Erlaubniß zur Auswanderung nach Amerika
uachgesucht.

Es wird daher Tagfahrt zur Schuldenliquidation auf
Freitag , den 24 . Juli d. I .,

Morgens 8 Uhr ,
anberaumt ; wozu ihre Gläubiger mit dem Anfügen vorge -
laven werden , daß ihnen später zur Zahlung nicht mehr
verhelfen werden könnte.

Bühl , den 9 . Juli 1840 .
Großh. bad. Bezirksamt.

A . A.
v . Wänker .

s2851 .3j Nr . 16,319 —20 . Rastatt . (Schulden -
l i q u i b a r i o n . )

Andreas Unser ,
die Wittwe des Lorenz Kraus , deren Sohn Johann

und deren Tochter Agnes von Muggensturm
wollen nach Ungarn — und die ledige

Theresia Göpf von Au
will nach Amerika auswandern.

Zur Liquidation der Schulden dieser Auswanderer wird
Tagfahrt auf

Donnerstag , den 30 . Juli d . I .,
Morgens 8 Uhr ,

«»beräumt , in welcher die Gläubiger ihre Forderungen an¬
zumelden und zu begründen haben , andernfalls die Reise¬
pässe ausgefolgt werden .

Rastatt , den 10 . Juli 1840.
Großh . bad . Oberamt.

Beck .
j2724.3j Ar. 15,437 . Bühl . (Aufforderung .)

In Sachen
Aron Darnbach er Sohn in Bühl,

gegen
Handelsmann Johann Eitel in Ehningen Forderung' betreffend,

hat Kläger folgende Klage angestellt :
Er habe am 4 . August und 8 . November 1837 dem
Beklagten verschiedene Maaren , im Gesammtbetrage
von 161 fl. 44 kr. und zahlbar binnen 6 Monaten
verkauft , wovon derselbe nach Zahlung von 29 fl . 30 kc .
noch 132 fl. 14 kr . schulde . Bei Abschluß des Ver¬
trags sep die Stadt Bühl als Wohnsitz zu dessen Voll¬
zug bestimmt worden . Erbitte , den Beklagten zur Zah¬
lung von 132 fl . 14 kr. nebst 6 Prozent Zins aus
112 fl. 4 kr . vom 4 . Februar 1838 , und aus 20 fl.
10 kr., vom 8 . November 1838 unter Verfüllung in
die Kosten zu verurthellen .

Da der Aufenthaltsort des Beklagten unbekannt ist , so
wird derselbe hiermit aufgefordert sich aus obige Klage

binnen 2 Monaten
dahier vernehmen zu lassen , widrigenfalls der thatsächliche
Vortrag des Klägers für zugestanden angenommen und jede
etwaige Einrede für versäumt erklärt würde .

Bühl , den 28 . Juni 1840 .
Großh . bad. Bezirksamt.

A . A . :
v . W ä n k e r.

f2818.3j Nr . 9153 . Hüfingen . ( Aufforde¬
rung . ) Johann Leber von Donaueschingen begab sich
im Jayre 1808 als Schuster auf die Wanderschaft , ohne
seither von sich Nachricht zu geben. Derselbe oder etwaige
Leibe - erben werden daher ausgefordert , sich

binnen Jahresfrist
zur Empfangnahme des in ca . 96 fl . bestehenden Vermögens
zu melden , widrigenfalls er für verschollen erklärt und das
Vermögen den nächsten bekannten Verwandten in fürsorg -
lrchen Besitz gegeben würde.

Hüfingen , den 7 . Juni 1840 .
Großh. bad. f. f. Bezirksamt .

Kehl .
(2936 .3s Nr . 13,137 . Sinsheim . ( Strafer -

kenntniß .) Da der Soldat Joh . Georg Ziegler von
Eschelbronn auf die öffentliche Vorladung vom 19 . Mai d . I .,
Nr . 9l21 , nichts von sich hören ließ , wirb derselbe der De¬
sertion für schuldig, daher seines Ortsbürgerrechts für ver¬
lustig erklärt , und mit Vorbehalt der persönlichen Bestrafung
im Betretungsfalle, in die geordnete Zivilstrafe *>cr Zahlung
des gesetzlichen Tyeils, welcher sich je nach der Größe des
Vermögens bei dereinstigem Anfalle herauestellt , verurtheilt.

V. R . W .
Sinsheim , den 16 . Juli 1840 .

Großh . bad. Bezirksamt.
Lang .

( 2751 .2j Nr . 10,060 . Konstanz . (Refraktion .)
Da sich der pro 1840 konskriptionspflichtige Johann Sul -
ger von Allmansdorf auf die öffentliche Vorladung vom
21 . April d . I ., Nr . 5712 , nicht gestellt hat , so wird der-
selbe hiermit als Refrakteur ertlärt , die gesetzliche Bermö-
gensstrafe »ck 800 fl . gegen ihn ausgesprochen , und seine
persönliche Bestrafung im Betretungsfalle Vorbehalten.

Konstanz , den 3 . Juli 1840 .
Großh . bad. Bezirksamt .

P f i st e r .
(2570 .3) - Nr . 8151 . Ettlingen . ( Ediktalla -

düng . ) Kaspar BlLdt von Pfaffenrüth , der vor unge¬
fähr 46 Jahren als Bäckergeselle auf die Wanderschaft ging
und unterdessen keine Nachricht mehr an seine Verwandte
von sich gab, wirb hiermit aufgefordert ,

binnen Jahresfrist,
a dato , Nachricht über seinen jetzigen Aufenthalt hierher ge¬
langen zu lassen und über sein zurückgelassenes Vermögen
zu verfügen , widrigenfalls er für verschollen erklärt und
letzteres seinen gesetzlichen Erben , gegen Kautionsteistung ,
in fürsorglichen Besitz überantwortet werden .

Ettlingen , den 15 . Juni 1840.
Großh . bad. Bezirksamt .

W u n L t.
( 2902 .2) Nr . 15,396 . Freiburg . ( Entmün¬

digung .) Der Partikulier Franz Löffler von Endin¬
gen , dermalen in Freiburg sich aushaltend , wird wegen
Geisteskrankheit hiermit für entmündiget erklärt , und ihm
Schuhmachermeister Joseph Betz von hier als Vormund
beigeordnet , was unter Bezug auf L . R . S . 509 bekannt
gemacht wird .

Freiburg, den 15 . Juli 1840 .
Großh . bad . Stadtamt .

Vogel .
vät . Doerffer .

s2735 .3) Nr . 15,133 . Emmendingen . (Mund -
'todterklärung . ) Der ledige Metzger Mathias Hol¬
de r m a n n von Oberschaffhausen wird wegen Verschwen¬
dung im ersten Grade für mundtodt erklärt und alt Gemeinde¬
rath Johann Brodbeck daselbst zu seinem Pfleger bestellt,
ohne dessen Mitwirkung er keine der im L. R . S . 513 be¬
nannten Rechtsgeschäfte gültig entgehen kann.

Emmenbingen , den 1 . Juli 1840 .
Großh. bad . Oberamt.

Sulzberger .

( 2921 .3s Karlsruhe . ( Anerbie -
n e n.) Eine Familie, welche über 6 Zimmer
zu dtsponiren hat, wünscht mit 1 . Oktober d . I .
6 Polptechniker — Söhne gebildeter Ellern —

so zu sich zu nehmen , daß für alle körperlichen Bedürfnisse ,
als Kost, Logis , Holz , Wäsche, Licht und Bedienung gesorgt,
auch im Falle einer Krankheit die Verpflegung so befolgt
würde , daß Eltern u . Vormünder vollkommen beruhigt sepn
dürften. Die Verträge müßten auf die Dauer eines Studien¬
jahres abgeschlossen werden . Frankirte Briefe werden von
dem Kontor der Karlsruher Zeitung besorgt und sofort über
den ' Umfang der Leistungen sowohl , als die Bedingungen
der Ausnahme weitere Eröffnungen erfolgen .

Druck und Verlag von E . Macklot , Waldstraße Nr. 10.
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